
  

Über Blogger identifizierend berichtet

Öffentliches Interesse überwiegt den Persönlichkeitsschutz
des Mannes

Eine Boulevardzeitung berichtet über einen Blogger, der sich im Netz einen Namen
gemacht habe. Der Autor teilt mit, dass dessen Nutzerprofile auf Facebook und
Twitter plötzlich verschwunden seien. Ein möglicher Grund dafür könne ein Verfahren
gegen den Blogger wegen sexueller Belästigung sein. Einer Zeitung zufolge
beschuldige eine 18jährige Mitschülerin den 20-Jährigen, sie mehrfach unsittlich
berührt zu haben. Im Artikel wird der volle Name des Mannes genannt; die Zeitung
zeigt ihn im Bild. Eine Leserin der Zeitung kritisiert, dass der Betroffene durch die
Berichterstattung identifizierbar werde. Dadurch werde sein Persönlichkeitsschutz
verletzt, da er keine Person des öffentlichen Lebens sei und ihm kein Kapitaldelikt
zur Last gelegt werde. Der Chefredakteur der Zeitung äußert in seiner
Stellungnahme die Auffassung, dass im konkreten Fall das öffentliche Interesse den
Persönlichkeitsschutz des Tatverdächtigen überwiege. Dies vor allem deshalb, weil
ein Widerspruch zwischen seiner gesellschaftlichen Rolle und der ihm zur Last
gelegten Tat bestehe. Bei dem Mann handele es sich um einen deutschlandweit
bekannten Blogger, der bis Mitte 2018 in regelmäßigen Abständen mit teils sehr
provokanten Beiträgen für eine Internet-Zeitung gesellschaftliche Themen
kommentiert habe. Auffällig sei dabei der moralische Anspruch gewesen, den er an
andere gestellt habe. Der Mann sei mittlerweile von einem Amtsgericht verurteilt
worden. Somit habe identifizierend berichtet werden können.

Der Beschwerdeausschuss erkennt in der Veröffentlichung keine Verletzung des in
Ziffer 8 des Pressekodex festgehaltenen Schutzes der Persönlichkeit. Die
Beschwerde ist unbegründet. Die Mehrheit im Ausschuss schließt sich der vom
Chefredakteur dargelegten Auffassung an, dass im konkreten Fall die identifizierende
Berichterstattung nicht zu beanstanden ist. Bei dem Verdächtigen und mittlerweile
Verurteilten handelt es sich um eine Person des öffentlichen Lebens. Hinzu kommt,
dass sein bisheriges Auftreten in der Öffentlichkeit und die ihm zur Last gelegte Tat
im Widerspruch zueinander stehen. Aufgrund dieser Konstellation konnte über den
Blogger so berichtet werden, wie es die Zeitung getan hat.

Aktenzeichen:1060/18/1
Veröffentlicht am: 01.01.2019
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: unbegründet 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

